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ODER 

die Person hat innerhalb der geltenden Frist keine Wiederaufnahme des Verfahrens oder kein 
Berufungsverfahren beantragt; 

4. Bitte geben Sie zu der unter Nummer 3.1b, 3.2 oder 3.3 angekreuzten Möglichkeit an, wie die 
entsprechende Voraussetzung erfüllt wurde: 

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………“ 

33. In Anhang VI lautet das Kästchen h) Punkt 3 wie folgt: 

„3. Geben Sie an, ob die betroffene Person zu der Verhandlung, die zu der Entscheidung geführt hat, 
persönlich erschienen ist: 

 1.  Ja, die Person ist zu der Verhandlung, die zu der Entscheidung geführt hat, persönlich 

erschienen. 

 2.  Nein, die Person ist zu der Verhandlung, die zu der Entscheidung geführt hat, nicht 

persönlich erschienen. 

 3.  Bitte geben Sie zu der unter Nummer 2 angekreuzten Möglichkeit an, dass eine der 

folgenden Möglichkeiten zutrifft: 

  3.1 a Die Person wurde am …….. (Tag/Monat/Jahr) persönlich vorgeladen und dabei von 

dem vorgesehenen Termin und Ort der Verhandlung in Kenntnis gesetzt, die zu der Entscheidung geführt 

hat, sowie davon in Kenntnis gesetzt, dass eine Entscheidung auch ergehen kann, wenn sie zu der 

Verhandlung nicht erscheint; 

 ODER 

  3.1b die Person wurde nicht persönlich vorgeladen, aber auf andere Weise tatsächlich offiziell 

von dem vorgesehenen Termin und Ort der Verhandlung, die zu der Entscheidung geführt hat, in 

Kenntnis gesetzt, und zwar auf eine Weise, dass zweifelsfrei nachgewiesen wurde, dass sie von der 

anberaumten Verhandlung Kenntnis hatte, so wie davon in Kenntnis gesetzt wurde, dass eine 

Entscheidung auch dann ergehen kann, wenn sie zu der Verhandlung nicht erscheint; 

 ODER 

  3.2 die Person hat in Kenntnis der anberaumten Verhandlung ein Mandat an einen 

Rechtsbeistand, der entweder von der betroffenen Person oder vom Staat bestellt wurde, erteilt, sie bei der 

Verhandlung zu verteidigen, und ist bei der Verhandlung von diesem Rechtsbeistand tatsächlich 

verteidigt worden; 

 ODER 

  3.3 der Person wurde die Entscheidung am ….. (Tag/Monat/Jahr) zugestellt,  

und sie wurde ausdrücklich von ihrem Recht auf Wiederaufnahme des Verfahrens oder auf ein 

Berufungsverfahren in Kenntnis gesetzt, an dem die Person teilnehmen kann und bei dem der 

Sachverhalt, einschließlich neuer Beweismittel, erneut geprüft werden und die ursprünglich ergangene 

Entscheidung aufgehoben werden kann, und die Person hat ausdrücklich erklärt, dass sie diese 

Entscheidung nicht anficht; 

 ODER 

die Person hat innerhalb der geltenden Frist keine Wiederaufnahme der Verfahrens bzw. kein 
Berufungsverfahren beantragt; 

 ODER 

  3.4 die betroffene Person hat nach ausdrücklicher Unterrichtung über das Verfahren und die 

Möglichkeit, bei der Verhandlung persönlich zu erscheinen, ausdrücklich erklärt, dass sie auf das Recht 

auf mündliche Anhörung verzichtet, und hat ausdrücklich mitgeteilt, dass sie die Entscheidung nicht 
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anficht. 

 4. Bitte geben Sie zu der unter Nummer 3.1b, 3.2, 3.3 oder 3.4 angekreuzten Möglichkeit an, wie 
die entsprechende Voraussetzung erfüllt wurde: 

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………“ 

34. Nach Anhang VI werden folgende Anhänge VII bis IX angefügt: 

„Anhang VII 

Bescheinigung nach Art. 4 des Rahmenbeschlusses 2008/909/JI des Rates über die 
Anwendung des Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung auf Urteile in Strafsachen, 

durch die eine freiheitsentziehende Strafe oder Maßnahme verhängt wird, für die Zwecke 
ihrer Vollstreckung in der Europäischen Union 

[siehe das Dokument „EU-JZG Anhang VII“] 

Anhang VIII 

Formblatt zur Unterrichtung der verurteilten Person 

[siehe das Dokument „EU-JZG Anhang VIII“] 

Anhang IX 

Formblatt nach den Artikeln 6, 7, 8, 9 und 10 des Rahmenbeschlusses des Rates 
2009/315/JI des Rates über die Durchführung und den Inhalt des Austauschs von 

Informationen aus dem Strafregister zwischen den Mitgliedstaaten 

[siehe das Dokument „EU-JZG Anhang IX“]“ 

Artikel 2 

Änderung des ARHG 

Das Bundesgesetz vom 4. Dezember 1979 über die Auslieferung und die Rechtshilfe in Strafsachen 
(Auslieferungs- und Rechtshilfegesetz – ARHG), BGBl. Nr. 529/1979, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 112/2007, wird wie folgt geändert: 

1. In § 37 Z 2 wird im zweiten Satz die Wendung „die Staatsanwaltschaft“ durch die Wendung „das 
Gericht“ ersetzt. 

2. In § 38 Abs. 1 wird der Verweis „§ 37 Z 3“ durch den Verweis „§ 37 Z 2“ ersetzt. 

3. In § 39 wird am Ende des letzten Satzes der Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt und folgende 
Wendung angefügt: „§ 43 Abs. 2 StPO ist sinngemäß anzuwenden.“ 

4. § 67 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a. am Ende des ersten Satzes werden vor dem Punkt die Worte „oder zuletzt hatte“ eingefügt; 

b. nach dem zweiten Satz wird folgender Satz eingefügt: 

„Bezieht sich das Ersuchen auf die Vollstreckung einer Freiheitsstrafe oder einer mit Freiheitsentziehung 
verbundenen vorbeugenden Maßnahme im Ausmaß von mindestens fünf Jahren, so entscheidet das 
Landesgericht als Senat von drei Richtern (§ 31 Abs. 6 StPO).“ 

c. im letzten Satz entfällt der Klammerausdruck „(§ 31 Abs. 5 StPO)“. 

5. In § 70 Abs. 3 entfällt der letzte Satz. 


